
Tagesordnung 

Öffentlicher Teil: 

1. Bebauungsplangebiet Donaublick;  

hier: Billigung der Erschließungsplanung  

 

2. Vollzug der Gemeindeordnung (GO);  

Hier: Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015  

 

3. Städtebauförderung für den Ortsteil Eilsbrunn;  

hier: Vergabe der Baumaßnahme (Straße und Kanal)  

 

4. Personalangelegenheiten;  

hier: Leistungsorientierte Bezahlung für die tariflich Beschäftigten;  

freiwillige Erhöhung des Gesamtvolumens  

 

5. Anfragen und Bekanntgaben  

 

Die Sitzung ist öffentlich (für Punkt 1 - 5)  

Entschuldigungen wollen spätestens vor Beginn der Sitzung unter Angabe der Gründe des 

Fernbleibens eingebracht werden. Nur wirklich dringende Gründe können als Entschuldigung 

anerkannt werden. 

Aus der Sitzung des Gemeinderates 

Der Gemeinderat: 

 

hat die von Herrn Peter vorgelegte Erschließungsplanung für das Baugebiet „Donaublick“ 

gebilligt. Außerdem hat der Gemeinderat entschieden, dass die ursprünglich vorgelegte 

Planung für die Platzgestaltung beibehalten werden soll. Es wurde lediglich angeregt, die 

Größe der Parkplätze zu verbreitern;  

 

der Gemeinderat beschließt,  

a) den Ergebnishaushalt 2015 mit einem Saldo von 1.938.000 EUR (+);  

b) den Finanzhaushalt 2015 mit einem Saldo von 204.800 EUR (+);  

c) den Investitionsplan für die Jahre 2014 bis 2018;  

d) den Stellenplan für das Jahr 2015;  

e) die Haushaltssatzung 2015  

Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant;  

 

beschließt die Vergabe der Baumaßnahme (Straße und Kanal) bezüglich der 

Städtebauförderung für den Ortsteil Eilsbrunn. Demnach erhält den Auftrag für das Los 1 

„Fahrbahn, Plätze, Nebenflächen“ die Firma Guggenberger GmbH, Mangolding zum 

Angebotspreis von 1.369.092,98 € brutto und für das Los 2 „Regenwasserkanal und 

Brauchwasserleitung“ die Firma Strabag, Regensburg zum Angebotspreis von 416.476,65 € 

brutto;  

 

beschließt, das Gesamtvolumen für die leistungsorientierte Bezahlung des Leistungsentgeltes 

der tariflich Beschäftigten freiwillig von 2 % der jährlichen Lohn- und Gehaltssumme um 

0,25 % pro Jahr anzuheben, max. jedoch um 1 %. 


